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Merkblatt zu Ausländerjagdscheinen 
Informationen zu Neuerteilung und Verlängerungen 

 

 
 
 

Möglichkeiten (Antragsteller/in besitzt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
und kein Wohnsitz in Deutschland): 
 
Die Ausstellung eines Jahresjagdscheines für Ausländer (1 oder 3 Jahre) ist nach Vorlage des 
Jägerprüfungszeugnisses des Heimatlandes möglich für Staatsangehörige der Niederlande, 
Österreich, Schweden und des Fürstentum Liechtenstein. 
 
Für die Schweizer Bürger ist dies nur möglich, wenn die schweizerische Jägerprüfung in 
einem „anerkannten Kanton“ absolviert wurde (Gleichwertigkeit der Jägerprüfung). Siehe 
Merkblatt Ausländer-Jagdscheine für Schweizer Jäger. 
 
Folgende Unterlagen bitte bei Antragstellung vorlegen: 
 
 

Für die Ersterteilung: 
 

1. Antragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
(mind. 21 Tage vor der beabsichtigten Jagdausübung 
 

2. Kopie des Personalausweises/Reisepasses mit Angabe des Geburtsortes 
 

3. Gültiger ausländischer Jagdschein im Original oder beglaubigte Kopie (ggf. mit 
Übersetzung eines in Deutschland amtlich anerkannten und vereidigten Dolmetschers) 
oder alternativ: Nachweis einer deutschen Jägerprüfung  
 

4. Strafregisterauszug von der Justizbehörde des Hauptwohnsitzlandes, nicht älter 
als 6 Monate (ggf. mit Apostille) 
(Speziell für Schweizer Bürger: ein Privatauszug aus dem Strafregister vom Bundesamt 
für Justiz in Bern, nicht älter als 6 Monate) 

 

oder alternativ 
 

für EU-Bürger Europäischer Feuerwaffenpass im Original oder beglaubigte Kopie 
 

5. Jagdhaftpflichtversicherung entsprechend dem beantragten Zeitraum, gültig in 
Deutschland. Die Versicherung muss Sitz oder Niederlassung in der EU haben. 
 

6. Aktuelles Passbild 
 

7. Jagdeinladung bzw. Nachweis der Jagdmöglichkeit (unterschrieben von 
sämtlichen Pächtern) 

 
Gebühren: 

• 1-Jahres-Jagdschein für Ausländer:  142 EUR 

• 3-Jahres-Jagdschein für Ausländer:  334 EUR 

• Tagesjagdschein für Ausländer, gültig für 14 Tage:  71 EUR 
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Für die Verlängerung:  
 

1. Antragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben  
(mind. 21 Tage vor der beabsichtigten Jagdausübung 
 

2. Kopie des Personalausweises/Reisepasses mit Angabe des Geburtsortes 
 

 

3. Deutsches Jagdscheinheft 
 

4. Gültiger ausländischer Jagdschein im Original oder beglaubigte Kopie (ggf. mit 
Übersetzung eines in Deutschland amtlich anerkannten und vereidigten Dolmetschers) 
 

oder alternativ: Nachweis einer deutschen Jägerprüfung 
 

5. Strafregisterauszug von der Justizbehörde des Hauptwohnsitzlandes, nicht älter 
als 6 Monate (ggf. mit Apostille)  
(Speziell für Schweizer Bürger: ein Privatauszug aus dem Strafregister vom ‚Bundesamt 
für Justiz in Bern, nicht älter als 6 Monate) 
 

oder alternativ 
 

für EU-Bürger Europäischer Feuerwaffenpass im Original oder beglaubigte Kopie 
 

6. Jagdhaftpflichtversicherung entsprechend dem beantragten Zeitraum, gültig in 
Deutschland. Die Versicherung muss Sitz oder Niederlassung in der EU haben. 

 

7. Jagdeinladung bzw. Nachweis der Jagdmöglichkeit 
(unterschrieben von sämtlichen Pächtern) 

 

 
 
 

Öffnungs- und Besucherzeiten der unteren Jagdbehörde: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstagzusätzlich von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

• Zusendung der Antragsunterlagen per Post, 

• oder Abgabe/Briefkasteneinwurf bei der Unteren Jagdbehörde, 
Grünewaldstraße 15 (gegenüber „Krokodil“), 72336 Balingen während der 
Öffnungszeiten des Landratsamts, 

• oder Einwurf in den Briefkasten beim Hauptgebäude, Hirschbergstr. 29, 
72336 Balingen 

• Persönliche Abholung des Jagdscheines bitte nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung unter Tel. 0049 7433 92-1152; oder per Mail unter: 
waffenrecht@zollernalbkreis.de 


